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REGLEMENT GESCHENKE UND GABEN 
 
 
 
 

Rücktritte gemäss nachfolgender Tabelle werden anlässlich der Jahresversammlung 
mit einem Geschenk im Wert von (siehe Tabelle) verabschiedet.  
 
Folgende Tabelle soll als Richtlinie für den Betrag des Geschenkes dienen: 
 Tätigkeiten / Dienste in den Riegen  Fr. 
1 Pro Jahr Vorstandstätigkeit  25.— 
2 Leitertätigkeit bis 5 Jahre 50.— 
3 Leitertätigkeit ab 6 Jahren 100.— 
4 Pro Jahr J&S-Coach 20.— 
5 OK Mitarbeit bis 5 Jahre 50.— 
6 OK Mitarbeit ab 6 Jahren 100.— 

 
Für durch uns organisierte Veranstaltungen, welche kein Abschlussessen innerhalb 
des OK's haben, werden 1x pro Jahr auf ein Abschlussessen (organisiert durch den 
Vorstand) eingeladen. Zusätzlich sind brevetierte Kampf- und Wertungsrichter 
eingeladen. Organisation durch Vize-Präsidenten. 60.- pro Person. 
(Jugendspieltag, Gerätewettkampf, Vita Parcours, Volleyballturnier Ti, UBS Kids 
Cup, ggf. neue Anlässe im selben Rahmen – keine Reisen)  
 
 
Turnstundenbesuch / Jahreswettbewerb 
 
Turnstundenbesuch 
Für fleissigen Turnstundenbesuch bekommen die Turner*Innen ein Fleiss-Kreuz 
sofern mind. 45 Turnstunden innerhalb einer Riege oder 70 verteilt auf mehrere 
Riegen erreicht wurden; oder wenn 85% der Trainings (nur Trainings) innerhalb einer 
Riege erreicht wurden. Zum Turnstundenbesuch zählen auch die Wettkämpfe, 
Helfereinsätze sowie die Vereinsreisen usw. 
 
Die Riegenleiter sind darum besorgt, dass die Anwesenheitslisten entsprechend 
geführt werden. 
 
Die 5 Bestplatzierten des Gesamttotals (Damen und Herren: eine Kategorie) erhalten 
ein Geschenk. Der / Die Erstplatzierte erhält ausserdem einen Wanderpokal. Der 
Wanderpokal geht in den Besitz des Turners / der Turnerin über sofern dieser / diese 
den Wettbewerb innerhalb von 5 Jahren 3 mal gewonnen hat. Die Gravur geht zu 
Lasten des Vereins. 
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Folgende Tabelle soll als Richtlinie für den Betrag des Geschenkes dienen: 
1 1. Rang  50.— 
2 2. Rang 40.— 
3 3. Rang 30.— 
4 4. Rang 20.— 
5 5. Rang 10.— 

 
 
Jahreswettbewerb 
Die 5 Bestplatzierten des Gesamttotals je Kategorie (Damen und Herren: zwei 
separate Kategorien) erhalten ein Geschenk. Der / Die Erstplatzierte erhält 
ausserdem einen Wanderpokal. Der Wanderpokal geht in den Besitz des Turners / 
der Turnerin über sofern dieser / diese den Wettbewerb innerhalb von 5 Jahren 3 mal 
gewonnen hat. Die Gravur geht zu Lasten des Vereins. 
 
Folgende Tabelle soll als Richtlinie für den Betrag des Geschenkes dienen: 
1 1. Rang  50.— 
2 2. Rang 40.— 
3 3. Rang 30.— 
4 4. Rang 20.— 
5 5. Rang 10.— 

 
 
Hochzeiten/Geburten/Runde Geburtstage 
Folgende Tabelle soll als Richtlinie für den Betrag des Geschenkes dienen: 
1 Hochzeit Mitglied 100.— 
2 Zur Geburt (Aktivmitglieder)   50.— 
3 Todesfall (grundsätzlich Aktiv- und Ehrenmitglieder)    50.— 

 
Teilnahme nationale / internationale Wettkämpfe 
Für die Platzierung auf dem Podest an einer Schweizermeisterschaft erhalten die 
TurnerInnen ein Geschenk/Bargeld im Wert von 50.-. Dies wird an der 
Jahresversammlung überreicht, zu welcher sie eingeladen werden. 
Für die Qualifikation an einen internationalen Wettkampf (bspw. EM/WM/Olympiade) 
gibt es ein Geschenk/Bargeld im Wert von 100.-, welches sofort überreicht wird. 
Zudem werden auch sie zu der Jahresversammlung eingeladen.  
Gültig ist dies ausschliesslich für Wettkämpfe des Schweizerischen Turnverbandes 
und/oder Swiss Athletics. 
 
Derzeit kümmert sich der Posten TK Aktive oder TK Jugend (je nach Zugehörigkeit) 
um die Beschaffung des Geschenkes. 
 
 
Diverse Gaben und Geschenke 
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Der Vorstand oder auf Antrag der Jahresversammlung können weitere Geschenke 
vergeben werden. 
Der Vorstand wird die Tradition vom Frauenturnverein beibehalten und bei runden 
Geburtstagen der Jubilarin (Ab Alter 70) vorbeigehen und ein kleines Geschenk 
(bspw. Blumenstrauss) übergeben. Derzeit wird dies vom Posten Vize-Präsidium 
übernommen.  
Bei Geburtstagen ab Alter 70 wird in 5 Jahresschritten vom Vize-Präsidenten eine 
Karte für Aktiv- und Ehrenmitglieder verschickt.  
 
Vorbehalten bleiben Spezialregelungen, welche durch den Vorstand 
beschlossen werden. 
 
Dieses Reglement ist gültig ab dem 22.04.2024. 


